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Verfahren zu Maßstäben und Grundsätzen der Pflegequ alität 

hier: Ergebnis des Schiedsstellenverfahrens 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir hatten mehrfach darüber informiert, dass über die Vereinbarung von Maßstäben und 
Grundsätzen für die Qualität und die Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Pflege sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements ein 
Schiedsstellenverfahren anhängig war, welches mit der mündlichen Verhandlung Anfang 
diesen Jahres endete. 

Inzwischen liegt der Schiedsspruch der Schiedsstelle in schriftlicher Form vor, den ich 
Ihnen hiermit zur Kenntnis gebe (Anlage). 

Sollte gegen diesen Schiedsspruch Klage erhoben und dieser somit nicht rechtskräftig 
werden, werde ich Sie informieren. 

Ich gehe davon aus, dass sich der FA III mit den Konsequenzen aus diesem Schieds-
spruch in der nächsten Sitzung befassen wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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